
SCRIVNER / CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE CHASTRE 

URTEIL DES GERICHTSHOFES (Zweite Kammer) 
27. März 1985* 

In der Rechtssache 122/84 

betreffend das dem Gerichtshof gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag vom Tribunal 
du travail Nivelles (Zweite Kammer) in dem vor diesem anhängigen Rechtsstreit 

Kenneth Scrivner und Carol Cole, wohnhaft in Cortil-Noirmont (Belgien), 

gegen 

Centre public d'aide sociale Chastre 

vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung des Artikels 7 der 
Verordnung Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft (ABl. L 257, S. 2) 

erläßt 

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer) 

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten O. Due, der Richter P. Pescatore und 
K. Bahlmann, 

Generalanwalt: M. Darmon 

Kanzler: P. Heim 

*£*?· 

folgendes 

* Verfahrenssprache: Französisch. 

** Beteiligte, die Erklärungen abgegeben haben: 
— die Kläger des Ausgangsverfahrens, vertreten durch Rechtsanwalt G. de Kerchove, 
— der Beklagte des Ausgangsverfahrens, vertreten durch Rechtsanwalt J. Gillardin, 
— die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Bevollmächtigten J. Griesmar, 
nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 29. November 1984, 
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URTEIL 

(„Tatbestand" nicht wiedergegeben) 

Entscheidungsgründe 

1 Das Tribunal du travail Nivelles (Zweite Kammer) hat mit Urteil vom 20. April 
1984, beim Gerichtshof eingegangen am 11. Mai 1984, gemäß Artikel 177 EWG-
Vertrag eine Frage nach der Auslegung des Artikels 7 Absatz 2 der Verordnung 
Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Arbeit
nehmer innerhalb der Gemeinschaft (ABl. L 257, S. 2) sowie eine weitere Frage 
nach der Vereinbarkeit des Erfordernisses mit dem Gemeinschaftsrecht zur Vor
abentscheidung vorgelegt, daß Angehörige der Mitgliedstaaten Hilfe zum Lebens
unterhalt nur erhalten, wenn sie eine gewisse Aufenthaltsdauer aufweisen. 

2 Diese Fragen stellen sich im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen den Eheleuten 
Scrivner, die britische Staatsangehörige sind, aber in Cortil-Noirmont (Belgien) 
wohnen, und dem Centre public d'aide sociale (Sozialamt; im folgenden: CPAS) 
Chastre, nachdem dieses die Leistung von Hilfe zum Lebensunterhalt abgelehnt 
hatte. 

3 Die Eheleute Scrivner ließen sich im Laufe des Jahres 1978 zusammen mit ihren 
sechs Kindern in Belgien nieder. Herr Scrivner war zunächst in Belgien bei ver
schiedenen Versicherungsgesellschaften beschäftigt; am 6. Juni 1982 beendete er 
dann diese Tätigkeit aus persönlichen Gründen und war anschließend als Arbeitsu
chender gemeldet. Mit Bescheiden vom 15. und 21. Dezember 1982 des Inspecteur 
régional du chômage wurde ihm jedoch für Juli 1982 sowie für einen Zeitraum 
von 16 Wochen ab 20. Dezember 1982 die Arbeitslosenunterstützung versagt. 

4 Daraufhin stellte Herr Scrivner beim CPAS Chastre einen Antrag auf finanzielle 
Unterstützung; dieses zahlte ihm verschiedene Geldbeträge aus, lehnte aber den 
Anspruch Scrivners und seiner Familie auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
belgischen Gesetz vom 7. August 1974 (Moniteur belge vom 18. September 1974, 
S. 11363) mit der Begründung ab, sie erfüllten nicht die Voraussetzung, während 
mindestens der letzten fünf Jahre in Belgien gewohnt zu haben, die in Artikel 1 
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der Königlichen Verordnung vom 8. Januar 1976 (Moniteur belge vom 13. Januar 
1976, S. 311) zur Durchführung des Artikels 1 Absatz 2 des zitierten Gesetzes 
vorgesehen sei. 

5 Nach dieser Vorschrift wird den Staatsangehörigen der zur Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft gehörenden Länder ein Anspruch auf Hilfe zum Lebensunter
halt zuerkannt, wenn sie sich unter anderem „während mindestens der letzten fünf 
Jahre, die dem Zeitpunkt der Gewährung dieser Hilfe vorausgehen, tatsächlich in 
Belgien aufgehalten haben"; dieses Erfordernis gilt nicht für belgische Staatsan
gehörige. 

6 Später gewährte das CPAS Chastre Herrn Scrivner und seiner Familie ab dem 
14. Januar 1983 Hilfe zum Lebensunterhalt, da es der Auffassung war, daß sie ab 
diesem Zeitpunkt fünf Jahre in Belgien ansässig seien. 

7 Gegen die Versagung dieser Hilfe für den vorangegangenen Zeitraum erhoben die 
Eheleute Scrivner vor dem Tribunal du travail Nivelles mit Schriftsatz vom 26. Ja
nuar 1983 Klage mit dem Antrag, ihnen diese Hilfe ab 10. Dezember 1982 zuzu
sprechen. Zur Begründung führten sie an, das Aufenthaltserfordernis sei im Hin
blick auf das allgemeine Verbot der Diskriminierung von Arbeitnehmern aus ande
ren Mitgliedstaaten aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, wie es sich aus dem EWG-
Vertrag sowie Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 1612/68 bezüglich der 
„sozialen Vergünstigungen" ergebe, rechtswidrig. 

8 Das CPAS Chastre beantragte vor dem nationalen Gericht, die Klage abzuweisen, 
hilfsweise die gemeinschaftsrechtliche Streitfrage dem Gerichtshof der Europäi
schen Gemeinschaften vorzulegen. Das Tribunal du travail Nivelles hat daher un
ter Bezugnahme auf die dem Gerichtshof von der Arbeidsrechtbank Antwerpen mit 
Urteil vom 28. Oktober 1983 in der Rechtssache 249/83 vorgelegten Fragen fol
gende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

„1) Stellt die Hilfe zum Lebensunterhalt, die aufgrund des belgischen Gesetzes 
vom 7. August 1974 (Moniteur belge vom 18. September) zu gewähren ist, 
,eine soziale Vergünstigung' im Sinne der Verordnung Nr. 1612/68 des Rates 
vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der 
Gemeinschaft dar? 
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2) Hilfsweise: Verstößt das Erfordernis der Aufenthaltsdauer, das die Staatsan
gehörigen der zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gehörenden Länder 
aufgrund der Königlichen Verordnung vom 8. Januar 1976 (Moniteur belge 
vom 13. Januar) erfüllen müssen, bevor ihnen Hilfe zum Lebensunterhalt ge
währt werden kann, gegen den EWG-Vertrag oder gegen Verordnungen der 
Gemeinschaft?" 

9 Die Eheleute Scrivner, das CPAS Chastre sowie die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften haben vor dem Gerichtshof schriftliche Erklärungen abgegeben. 

io Die Eheleute Scrivner machen geltend, für die Hilfe zum Lebensunterhalt gelte der 
Gleichbehandlungsgrundsatz gemäß Artikel 3 der Verordnung Nr. 1408/71 des 
Rates zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und 
deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (ABl. L 149, 
S. 2). Diese Hilfe müsse nämlich als eine Leistung mit Mischcharakter angesehen 
werden, da sie sowohl Merkmale einer Leistung der Sozialhilfe wie etwa die Be
dürftigkeit als wesentliches Kriterium für die Unterstützung als auch Merkmale 
einer Leistung der sozialen Sicherheit aufweise, so z. B. die Arbeitsbereitschaft und 
einen gesetzlich umschriebenen Rechtsanspruch auf die Unterstützung. Der Ge
richtshof habe solche Mischregelungen als System der sozialen Sicherheit behan
delt und sie dem Gleichbehandlungsgrundsatz unterworfen, so z. B. in den Fällen 
der Behindertenzulage und des garantierten Einkommens für alte Menschen. 

n Das CPAS Chastre macht dagegen geltend, daß eine Leistung wie die durch das 
belgische Gesetz vom 7. August 1974 eingeführte Hilfe zum Lebensunterhalt nicht 
unter die soziale Sicherheit falle. Es handele sich um eine Sozialhilfemaßnahme, 
die außerhalb des Anwendungsbereichs des Artikels 51 EWG-Vertrag sowie der 
Verordnungen Nrn. 1408/71 und 1612/68 liege, da der Anspruch auf diese Hilfe 
unabhängig von jedem Begriff der Arbeit oder Bezug zur Arbeit sei. Die Gewäh
rung der Hilfe hänge nämlich nur von der Bedürftigkeit ab, ohne daß der Hilfesu
chende für den Bezug der Leistung vorher Beiträge entrichtet haben oder seine 
Mitgliedschaft bei irgendeiner Einrichtung nachweisen müsse. Die Hilfe zum Le
bensunterhalt sei nur zur Verwirklichung einer besonderen Politik für die Ärmsten 
eingeführt worden, um sie besser in die Gesellschaft zu integrieren. Infolgedessen 
handele es sich um eine Maßnahme zur Wahrung der Menschenwürde gemäß Ar
tikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention. 
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12 Zum Diskriminierungsverbot des Artikels 3 der Verordnung Nr. 1408/71 erklärt 
das CPAS Chastre im einzelnen, dieser Grundsatz gelte nur für Arbeitnehmer, 
während der Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt von keiner vorherigen Ar
beit abhänge. Wenn von demjenigen, der diese Hilfe beantrage, die ausdrückliche 
Erklärung verlangt werde, daß er gegebenenfalls mit der Zuweisung von Arbeit 
einverstanden sei, so könne es sich nur um eine einfache Absichtserklärung han
deln, den Zustand der Bedürftigkeit so schnell wie möglich zu überwinden. 

1 3 Das CPAS Chastre bezieht sich bei seinem Vorbringen auf die Rechtsprechung des 
Gerichtshofes, insbesondere auf das Urteil vom 22. Juni 1972 in der Rechtssache 
1/72 (Frilli, Slg. 1972, 457), sowie auf zwei Richtlinienvorschläge über das Auf
enthaltsrecht der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten im Hoheitsgebiet eines an
deren Mitgliedstaats (ABl. 1979, C 207, S. 14, und ABl. 1980, C 188, S. 7), die 
dem Rat von der Kommission vorgelegt worden seien, um eine möglichst leichte 
Einreise und einen möglichst einfachen Aufenthalt der Wanderarbeitnehmer inner
halb der Mitgliedstaaten zu fördern und zu gewährleisten. Nach diesen Vorschlä
gen könne der Mitgliedstaat, der Angehörige eines anderen Mitgliedstaats auf
nehme, die Einreise in sein Hoheitsgebiet und den Aufenthalt von wirtschaftlichen 
Voraussetzungen abhängig machen. 

H Die Kommission ist ebenfalls der Auffassung, daß das Diskriminierungsverbot des 
Artikels 3 der Verordnung Nr. 1408/71 im vorliegenden Fall nicht anwendbar sei, 
da die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt keine Leistung der sozialen Si
cherheit darstelle. Der Gerichtshof habe niemals erklärt, daß gemischte Leistungen 
immer in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fielen; dies sei vielmehr nur 
dann der Fall, wenn sie sich, sei es auch nur zusätzlich, auf Risiken bezögen, die 
durch die in Artikel 4 der Verordnung Nr. 1408/71 aufgeführten Systeme tatsäch
lich versichert seien. Im vorliegenden Fall werde mit der Gewährung der Hilfe nur 
der Zweck verfolgt, für die am meisten Benachteiligten den notwendigen Lebens
unterhalt sicherzustellen; dabei werde im Gegensatz zur Regelung über das Min
desteinkommen für alte Menschen, das Gegenstand des oben genannten Urteils 
vom 22. Juni 1972 gewesen sei, an keines der speziellen Risiken angeknüpft, die in 
diesem Artikel festgelegt seien. 

is Dagegen gehört die Hilfe zum Lebensunterhalt nach Meinung der Kommission 
zur Gruppe der in Artikel 7 der Verordnung Nr. 1612/68 genannten sozialen 
Vergünstigungen; dieser Begriff dürfe nicht einschränkend ausgelegt werden, son
dern umfasse alle Vergünstigungen, unabhängig davon, ob sie mit einem Arbeits
vertrag zusammenhingen. 
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i6 Um auf die erste Frage zu antworten, ist vorab zu prüfen, ob eine Leistung wie die 
im belgischen Gesetz vom 7. Oktober 1974 vorgesehene in den sachlichen Gel
tungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 fällt, wie er in Artikel 4 Absätze 1 
und 2 dieser Verordnung festgelegt ist. Die Prüfung ihrer möglichen Einordnung 
unter die „sozialen Vergünstigungen" im Sinne von Artikel 7 der Verordnung 
Nr. 1612/68 kommt nämlich erst in Betracht, wenn feststeht, daß es sich nicht um 
eine Leistung der sozialen Sicherheit im Sinne der Verordnung Nr. 1408/71 han
delt. 

i7 In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß die Verordnung Nr. 1408/71 nach 
Artikel 4 Absatz 1 für alle Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die unter 
den Buchstaben a bis h dieser Vorschrift aufgezählten Zweige der sozialen Sicher
heit gilt, während sie nach Artikel 4 Absatz 4 unter anderem nicht auf die „So
zialhilfe" anzuwenden ist. 

is Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes hängt die Unterscheidung 
zwischen Leistungen, die vom Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 
ausgeschlossen sind, und solchen, die darunter fallen, im wesentlichen von den 
grundlegenden Merkmalen jeder Leistung ab, insbesondere von ihrer Zielsetzung 
und den Voraussetzungen ihrer Gewährung, nicht dagegen davon, ob eine Lei
stung nach nationalem Recht als eine Leistung der sozialen Sicherheit eingestuft 
wird. 

i9 Zwar läßt sich nicht ausschließen, daß Rechtsvorschriften ihrem persönlichen An
wendungsbereich, ihren Zielen und den Einzelheiten ihrer Anwendung nach bei
den genannten Kategorien gleich nahe stehen und sich so jeder allgemeingültigen 
Einordnung entziehen, doch ist festzustellen, daß eine gesetzliche Regelung nur 
dann in den Bereich der sozialen Sicherheit im Sinne der Verordnung 
Nr. 1408/71 fällt, wenn sie jedenfalls unter anderem einen Bezug zu einem der in 
Artikel 4 Absatz 1 dieser Verordnung ausdrücklich aufgezählten Risiken hat. 
Daraus ergibt sich, daß diese Aufzählung erschöpfend ist. Infolgedessen kann ein 
Zweig der sozialen Sicherheit, der dort nicht aufgeführt ist, nicht als solcher quali
fiziert werden, auch wenn er dem Begünstigten einen Rechtsanspruch auf die Lei
stung einräumt. 

20 Wie sich aus den Akten ergibt, ist die Hilfe zum Lebensunterhalt dadurch gekenn
zeichnet, daß sie einerseits dem Begünstigten einen Anspruch auf die Leistung ein
räumt, andererseits jedem gewährt wird, der nicht über ausreichende Mittel ver-
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fügt und „sie sich nicht aus eigener Kraft oder in anderer Weise beschaffen kann" 
(Artikel 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 7. August 1974). Somit wird auf die Be
dürftigkeit als wesentliches Anwendungskriterium abgestellt und auf jegliche Vor
aussetzung hinsichtlich der Berufstätigkeits-, Beitrags- oder Mitgliedschaftszeiten, 
die bei einer zur Abdeckung eines bestimmten Risikos vorgesehenen Einrichtung 
der sozialen Sicherheit zurückgelegt worden sind, verzichtet. Der Hilfeempfänger 
muß nur nachweisen, „daß er zur Arbeit zur Verfügung steht", es sei denn, daß er 
dazu aus gesundheitlichen oder sozial zwingenden Gründen nicht in der Lage ist. 
Außerdem ist er verpflichtet, seine Ansprüche auf Sozialleistungen, ja sogar seine 
Unterhaltsansprüche geltend zu machen, wenn das CPAS dies für notwendig hält 
(Artikel 6 Absätze 1 und 2 des genannten Gesetzes). 

2i Infolgedessen kann eine Hilfe wie die streitige als Sozialleistung allgemeiner Art 
nicht unter einen der in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung Nr. 1408/71 aufge
zählten Zweige der sozialen Sicherheit eingeordnet werden und stellt damit keine 
Leistung der sozialen Sicherheit im Sinne dieser Verordnung dar. 

22 Somit bleibt noch zu prüfen, ob eine solche Leistung als eine soziale Vergünst i 
gung im Sinne der Ve ro rdnung Nr . 1612/68 angesehen werden kann, worauf sich 
besonders die erste der in diesem Verfahren vorgelegten Fragen bezieht. 

23 Artikel 7 Absätze 1 und 2 dieser Verordnung lautet wie folgt: 

1) Ein Arbeitnehmer, der Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats ist, darf auf
grund seiner Staatsangehörigkeit im Hoheitsgebiet der anderen Mitgliedstaa
ten hinsichtlich der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, insbesondere im 
Hinblick auf Entlohnung, Kündigung und, falls er arbeitslos geworden ist, im 
Hinblick auf berufliche Wiedereingliederung oder Wiedereinstellung, nicht 
anders behandelt werden als die inländischen Arbeitnehmer. 

2) Er genießt dort die gleichen sozialen und steuerlichen Vergünstigungen wie 
die inländischen Arbeitnehmer. 

24 Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes ergibt sich aus der Gesamt
heit der Vorschriften dieser Verordnung sowie aus ihrer Zielsetzung, daß zu den 
Vergünstigungen, die sie auf Arbeitnehmer ausdehnt, die Staatsangehörige anderer 
Mitgliedstaaten sind, alle Vergünstigungen gehören, die — ob sie an einen Ar
beitsvertrag anknüpfen oder nicht — den inländischen Arbeitnehmern hauptsäch-
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lieh wegen ihrer objektiven Arbeitnehmereigenschaft oder einfach wegen ihres 
Wohnorts im Inland gewährt werden und deren Ausdehnung auf die Arbeitneh
mer, die Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats sind, deshalb als geeignet 
erscheint, deren Mobilität innerhalb der Gemeinschaft zu erleichtern. 

25 In diesem Sinne hat der Gerichtshof in seinem Urteil vom 12. Juli 1984 in der 
Rechtssache 261/83 (Castelli, Sig. 1984, 3199) bereits entschieden, daß der Begriff 
der sozialen Vergünstigung gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung 
Nr. 1612/68 auch die Gewährung des durch die Rechtsvorschriften eines Mit
gliedstaats garantierten Altersmindesteinkommens an Familienangehörige aufstei
gender Linie, die von dem Arbeitnehmer unterhalten werden, umfaßt. 

26 Nach alledem stellt eine Leistung, durch die der notwendige Lebensunterhalt 
sichergestellt werden soll, eine soziale Vergünstigung im Sinne der Verordnung 
Nr. 1612/68 des Rates dar, von der weder ein Wanderarbeitnehmer, der Staatsan
gehöriger eines anderen Mitgliedstaats ist und im Hoheitsgebiet des Staates wohnt, 
der die Leistung erbringt, noch seine Familienangehörigen ausgeschlossen werden 
dürfen. 

27 Somit ist auf die erste Frage zu antworten, daß eine soziale Leistung, durch die 
allgemein der notwendige Lebensunterhalt sichergestellt werden soll, eine soziale 
Vergüns t igung im Sinne der Vero rdnung N r . 1612/68 des Rates vom 15. O k t o b e r 
1968 ist. 

28 Die zweite Frage ist gegenstandslos, da sie nur für den Fall der Verne inung der 

ersten Frage gestellt ist. 

Kosten 

29 Die Auslagen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die Erklärungen 
vor dem Gerichtshof abgegeben hat, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien 
des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren vor dem Gerichtshof ein Zwischenstreit 
in dem bei dem nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentschei
dung ist daher Sache dieses Gerichts. 
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Aus diesen Gründen 

hat 

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer) 

auf die ihm vom Tribunal du travail Nivelles mit Urteil vom 20. April 1984 vorge
legten Fragen für Recht erkannt: 

Eine soziale Leistung, durch die allgemein der notwendige Lebensunterhalt sicher
gestellt werden soll, ist eine soziale Vergünstigung im Sinne der Verordnung 
Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968. 

Due Pescatore Bahlmann 

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 27. März 1985. 

Der Kanzler 

P. Heim 

Der Präsident der Zweiten Kammer 

O. Due 
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